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in der Anlage genannten Meliorationsanlagen durch 
eine umfassende Anleitung der Räte für landwirt
schaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Bezirke, des Staatlichen Komitees für Aufkauf und 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, der 
Güterdirektion der Deutschen Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften zu Berlin und der Zentral
stelle für Zucht- und Leistungsprüfungen der Voll
blut- und Traberpferde.

(3) Die Leiter bzw. Versitzenden der im Abs. 2 ge
nannten Organe sind für die Durchführung der Erfas
sung, Bewertung und Aktivierung der als Grundmittel 
zu behandelnden Meliorationsanlagen .in ihrem Terri
torium bzw. Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Sie 
sichern die Anleitung der staatlichen Organe, Betriebe, 
Einrichtungen und Produktionsgenossenschaften der 
sozialistischen Landwirtschaft und üben eine umfas
sende Kontrolle bei der Durchführung der Aufgaben
stellung aus. Zu ihrer Lösung sind unter Einbeziehung 
der Meliorationsverbände, von Vertretern der Melio
rationsgenossenschaften, der volkseigenen Meliorations
kombinate und der VEB Meliorationsbau zeitweilige 
Arbeitsgruppen zu bilden.

(4) Die Leiter der staatlichen Organe, Betriebe, Ein
richtungen und Produktionsgenossenschaften der sozia
listischen Landwirtschaft sind für die restlose Erfas
sung, Bewertung, Aktivierung und Verschleißeinschät
zung aller vorhandenen Meliorationsanlagen, die 
Grundmittel gemäß Anlage darstellen, verantwortlich.

(5) Die Filialen der Bank für Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen Demokrati
schen Republik überprüfen im Rahmen ihrer Finanz
kontrolle die ordnungsgemäße Durchführung der Er
fassung, Bewertung, Aktivierung und Verschleißein
schätzung.

§ 3
Sehluftbestimmungen

Zur Durchführung dieser Anordnung werden von 
der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik ge
meinsam mit dem Staatlichen Komitee für Meliora
tionen die erforderlichen Instruktionen erlassen.

§ 4

(1) Die bei der Durchführung der Erfassung, Bew'er-
tung und Verschleißeinschätzung entstehenden Auf
wendungen sind von den staatlichen Organen. Betrie
ben, Einrichtungen und Produktionsgenossenschaften
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Anlage

zu vorstehender Anordnung

Meliorationsanlagen, 
die als Grundmittel zu behandeln sind

Abschrei-
Melde- NND bungs-

Nr. (Jahre) satz
%

(178 1..) Landwirtschaftlicher
Wasserbau — Entwässerung

178 11. Wasserlauf-Vorflut 
offen 
verrohrt

wie Melde-Nr. 178 12.
80 1,3

17812. Wasserlauf-Binnenentwässerung 
(einschließlich Durchlässe, Durch
örterungen, Sohlabstürze,
Siebe, Düker)

unbefestigte Sohle und
Böschung 50 2

Böschungsbefestigung
a) mit Holzfaschinen 25 4
b) mit Kunststoffbauteilen 40 2,5

Sohl- und Böschungsbefestigung
a) mit Steinpackung 40 2,5
b) mit Beton 30 3,2
c) mit Pf laster 80 1.3
d) mit Stabilisatoren 3 32
e) mit Kunststoffplatten 40 2,5

Kulturstaue
aus Beton 50 2

Viehtränken
aus Steinzeug und Beton 30 3,2
aus Blech 6 16

178 13.

178 14.

178 15. Dränanlagen
(einschließlich Dränausmündun- 
gen und Kontrollschächte)

— Tonrohr- und Plastrohr
dränung in

- Mineralböden ohne trieb-


